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I. Grundordnung zur Aufwandsentschädigung 
 

Grundsätze  In den Zeltlagern erhalten Team- und Küchenleiter*innen sowie ehren-
amtliche Lagerseelsorger*innen einen Tagessatz von 26 €. 

 Freizeitleiter*innen erhalten pro Freizeittag (es sind Teilnehmer*innen 
anwesend) eine Aufwandsentschädigung von 14 €. An- und Abreisetag 
werden jeweils mit einem vollständigen Tagessatz vergütet. 

 Teamleiter*innen der Kinder- und Jugendfreizeiten erhalten zusätzlich 
zu dem Tagessatz der Freizeitleiter*innen eine einmalige Aufwandspau-
schale in Höhe von 25 €. 

 Juniorteamer*innen erhalten pro Freizeittag (es sind Teilnehmer*innen 
anwesend) eine Aufwandsentschädigung von 7 €. An- und Abreisetag 
werden jeweils mit einem vollständigen Tagessatz vergütet. 

 Bei Schulungen zur Vorbereitung und Auswertung sowie bei der Freizeit 
entstehen keine Kosten für Unterkunft und Verpflegung. 

 Die Aufwandsentschädigung wird zusammen mit eventuellen Fahrtkosten 
nach dem Einsatz/ Meeting auf Antrag ausbezahlt, sofern ein gültiges 
Führungszeugnis sowie ein ausgefülltes Steuerformular vorliegen. Bei ei-
nem Einsatz muss zusätzlich der Check In vollständig durchgeführt wer-
den. Beantragung der Fahrtkosten muss innerhalb von vier Wochen nach 
der Freizeit über die Teamer App durch die Freizeitleitung geschehen. 

 Die Jahrespauschale von ehrenamtlichen Gesamtleitungen sowie von 
Zweiglagerleitungen der Zeltlager wird in der Regel zum 1. März des 
betreffenden Jahres ausbezahlt, sofern ein gültiges Führungszeugnis so-
wie ein ausgefülltes Steuerformular vorliegen. 

 Sollten die ehrenamtlichen Gesamtlagerleitungen sowie Teambe-
gleiteer*innen der Kinder- und Jugendfreizeiten ihre Aufgaben nicht 
vollständig wahrnehmen können, beispielsweise an Vor- oder Nachberei-
tungsveranstaltungen nicht teilnehmen können, muss die Jahrespau-
schale entsprechend der Verteilung anteilig zurückgezahlt werden. 

 Teambegleiter*innen der Kinder- und Jugendfreizeiten erhalten eine 
Jahrespauschale von 150 €. Diese muss in der Teamer App beim entspre-
chenden Einsatz eingereicht werden und wird gemeinsam mit den even-
tuellen Fahrtkosten erstattet. 

 Grundlage zur Auszahlung der Aufwandsentschädigung (Tagessätze) ist 
ein vollständiger Check In, die Vorlage des erweiterten Führungszeug-
nisses und die Erklärung zur Berücksichtigung des Steuerfreibetrages. 

Fortbildung  Aktive Freizeitleitungen der BDKJ Ferienwelt erhalten für jedes Jahr der 
Mitarbeit einen Zuschuss von 15 € (nach vorheriger Absprache). Weitere 
Informationen in der Fortbildungsordnung.  

 Erste Hilfe Kurse werden ausschließlich vor Teilnahme über die VBG er-
stattet. So funktioniert es: Einen Kurs von den zugelassenen Ausbil-
dungsstellen auswählen und selbst anmelden. Bei der Anmeldung muss 
darauf hingewiesen werden, dass die Abrechnung über die VBG erfolgen 
wird. Bis spätestens zwei Wochen vor Kursbeginn muss die Kursteil-
nahme der BDKJ Ferienwelt gemeldet werden. 

https://www.bg-qseh.de/  

https://www.bg-qseh.de/
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Sonstige Rege-
lungen 

 Sonstige Kosten, wie z. B. Porto und Telefon für die Vorbereitung und 
Durchführung der Freizeit, werden auf Nachweis anerkannt und erstat-
tet. 

 Wer aus finanziellen Gründen seine Aufwandsentschädigung ganz oder 
teilweise zur Deckung von vor der Freizeit entstehende Kosten (Fahrt-
kosten o.ä.) benötigt kann formlos per Mail einen Vorschuss beantragen. 
Dieser wird bei der Abrechnung verrechnet. 

 Reist eine Freizeitleitung später an oder früher ab, so ist sie dafür ver-
antwortlich den verkürzten Einsatzzeitraum bei der Abrechnung entspre-
chend anzugeben. 

 
 

 
 

II. Sätze zur Aufwandsentschädigung 
 
1. Mitarbeit bei Kursen/Seminaren zur Aus- und Fortbildung von Freizeitleiter*innen 
 An- und Abreisetag werden jeweils mit vollem Tagessatz vergütet 
 Im Tagessatz enthalten ist die Vergütung für Vor- und Nachbereitung 
 Fahrtkosten werden nach den gültigen Sätzen der BDKJ Ferienwelt erstattet.  
 Kurse sind die Grundlagekurse sowie die Fortbildung Teamleitungen. 

Mitarbeiter*innen 
Tagessatz 1 
1. bis 2. Kurs 

Tagessatz 2 
ab dem 3. Kurs 

 ohne sozialpädagogischen Studienabschluss 
 ohne Erfahrung in der Leitung von Kursen 

und Seminaren 
50 € 75 € 

 mit sozialpädagogischem Studienabschluss oder 
fachspezifischer Berufsausbildung 

75 € 
 

100 € 

 Kursleitung / Federführung 75 € 100 € 

 Küchenleiter*innen 26 € 

 Küchenmitarbeiter*innen 14 € 

 
 
2. Mitarbeit bei den BDKJ-Zeltlagern  
 An- und Abreisetag werden jeweils mit vollem Tagessatz vergütet 
 Fahrtkosten werden nach den gültigen Sätzen der BDKJ Ferienwelt erstattet.  

Mitarbeiter*innen Tagessatz 

 Teamleiter*innen, Küchenleiter*innen,  
Lagerseelsorger*innen 

26 € 

 Mitarbeiter*innen, Betreuer*innen, 
Küchenmitarbeiter*innen 

14 € 

 Juniorteamer*innen   7 € 
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3. Gesamtleitung bei den BDKJ-Zeltlagern  
 An- und Abreisetag werden jeweils mit vollem Tagessatz vergütet 
 Fahrtkosten werden nach den gültigen Sätzen der BDKJ Ferienwelt erstattet. 
 Die Jahrespauschale enthält die Vergütung für individuelle Vor- und Nachbereitung (Ta-

gungen, Freizeiten, …) und verteilt sich wie folgt: 25% Vorbereitung, 50% Durchführung 
und 25% Nachbereitung 

Ehrenamtliche Gesamtleiter*innen  

 während der Freizeit    26 € Tagessatz 

 Jahrespauschale 610 € pauschal 

 
 

4. Teambegleiter*innen der Kinder- und Jugendfreizeiten 

Teambegleiter*innen Jahrespauschale 

 Für ein Jahr  150 € pauschal 

 

 
Die Ordnung zur Aufwandsentschädigung tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft 

Markus Scheifele Diözesanleiter BDKJ/BJA 


